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1.1.3 Alternativ kommen auch automatische Abschalteinrichtungen in Betracht. Die 
Hauptstromverteiler und Zähler- / Verteilerkasten sind mit einem entsprechen-
den Hinweisschild nach BGV A8 zu kennzeichnen.  
 

1.1.4 Für das Gelände ist ein Feuerwehrplan nach DIN 14095 zu erstellen. In dem 
Plan muss die Leitungsführung bis zum / zu Wechselrichter/-n und von dort bis 
zum Übergabepunkt des Energieversorgungsunternehmens erkennbar sein.  
 

1.1.5 Bei der Feuerwehr sowie in der Leitstelle muss eine Telefonnummer mit der 
dauerhaften Erreichbarkeit eines Verantwortlichen für die bauliche Anlage so-
wie Adresse und Erreichbarkeit des zuständigen Energieversorgungsunter-
nehmens hinterlegt werden.  
 
 

2 Hinweise 
 

2.1 Straßen 
2.1.1 Straßenbauliche und verkehrstechnische Belange von klassifizierten Straßen 

werden nicht berührt. 
  
2.2 Ländlicher Raum, Kreisentwicklung  
2.2.1 Gegen die 6. Änderung des Flächennutzungsplans bestehen aus unserer 

Sicht keine Bedenken. Bitte teilen Sie uns entsprechend § 3 Abs. 2 BauGB 
mit, wie Sie diese Stellungnahme behandelt haben. 
 

2.3 Landwirtschaft 
2.3.1 Die 6. Änderung des Flächennutzungsplans dient der Erweiterung der geplan-

ten Photovoltaikanlange Kohplattenhau (Vorentwurf vom 08.01.2025). Eine 
konkretisierte Ausgestaltung der angestrebten Doppelnutzung wird in den Un-
terlagen nicht beschrieben. Eine gute Orientierung für die Beschreibung land-
wirtschaftlicher Nutzungsmöglichkeiten liefert die DIN SPEC 91434. Im Vor-
entwurf wird erwähnt, dass für die geplante „Agri-PV“ Anlage bereits ein land-
wirtschaftliches Nutzungskonzept erstellt wurde, jedoch liegt uns dieses nicht 
vor. Da keine konkrete landwirtschaftliche Nutzung (Acker, Grünland) mit 
Schlagbildung und Flächenanteilen im Plangebiet festgelegt wurde, können 
die Auswirkungen auf die Agrarstruktur nicht detaillierter beurteilt werden. 
 

2.4 Forst, Naturschutz 
Naturschutz 

2.4.1 Vonseiten der unteren Naturschutzbehörde bestehen gegen die FNP-
Änderung grundsätzlich keine Bedenken. 
 

2.4.2 Auf der beplanten Fläche befinden sich zwei Naturdenkmäler. Auf Ebene des 
Bebauungsplans ist zu diesen Naturdenkmälern ein Modul- und Bewirtschaf-
tungsabstand festzusetzen.  
   

2.4.3 Im Bebauungsplanverfahren müssen Untersuchungen zum Artenschutz erfol-
gen, ggf. erforderliche Maßnahmen abgeleitet sowie die Kompensation des 






